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RS OGH 1989/11/22 9ObS19/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1989

Norm

IESG §1 Abs6 Z3

Rechtssatz

Die Voraussetzungen des § 1 Abs 6 Z 3 IESG sind auch erfüllt, wenn die Rechte eines Mehrheitsgesellschafters durch

das einer Minderheit im Gesellschaftsvertrag zustehende Recht, die Beschlußfassung zu verhindern, beschränkt sind.

Auch in einem solchen Fall ist der Mehrheitsgesellschafter dem ausgeschlossenen Personenkreis zuzuzählen.
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